
Anlage XIII.

Etat der Verwaltung des Landarmenwesens
der Nheinprovinz.

Etat
der

Verwaltung des Kndarmemvesens der Rheinprovinz

für die Etatsjahre

vom 1. April 1899 bis 31. März 19tttt
und

vom 1. April 1900 bis 31. März 19tt1.
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Lanbarmenwesen.
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Titel.

I.

!l.

Ginnahme.

Einnahmen aus Erstattungen von Pflege- und Prozehkosten

Zuschußaus Provinzialmitteln

Summe der Einnahme

Betrag
für die

Gtatsjahre
1899 «nd

1900
^ -f.

38 000

1173 500

Ausgabe.
Beihülfen an unvermögendeOrtsarmenverbände auf Grund

des § 36 des PreußischenAusführungsgesetzesvom 8. März
1871 zum Neichsgesetzeüber den Unterstützungswohnsitzvom
6. Juni 1870 . . .

1211500

Betrag
für die

Etatsjahre
1897 und

1898

!l. Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmenverbände,
Pflegeanstaltenu. s. w. und zur Abrundung . . . .

30 000

30 000

1110 500
1140 500

1148 036

Zu übertragen

20 000

1 08? 036

1 178 036 1107 036>—

Landarmcnwcsen

355

Mithin jetzt

mehr wemger
Bemerkungen.

8 000

63 000
71000

Die Einnahme betrug im Etatsjahre 1896
.......... 189?

33 421,02 M.
41422,82 „

10 000

61000

zusammen 74 844,44 M,
durchschnittlich37 422,22 rund 38000 M.

Der Zuschuß betrug im Etatsjahre 189L . . 1 050 989,03 M,
1897 . , 1130 503,31 „

Die Gründe für die Erhöhung des Zuschussessind bei Titel II der Ausgabe
angeführt.

71000

An Beihülfen wurden bewilligt:
im Etatsjahre 1896 . . 25 548,33 M.

1897 . . 20 618,77 „
Die Bewilligung von Beihülfen erfolgt in der Regel nach Ablauf dcs'Rech-

nungsjllhres der Gemeinden, weil sich dann erst übersehenläßt, inwieweit dieselben
außer Stande waren, der ihnen als Qrtsarmenverband obliegenden Aufgabe zu
entsprechen. Da die Antrüge sehr verschiedeneingehen, so entstehenSchwankungen
von einem Rechnungsjahr in das andere. Für das Etatsjahr 1898 wirb sich
infolge vermehrter Anträge die Ausgabe voraussichtlichauf 30 000 M. belaufen. Es
erscheintdaher angezeigt, den Kredit um 10 000 M, zu erhöhen.

Für den im Titel angegebenen Zweckwaren erforderlich:
für das Etatsjahr 1693

1894
1895
1896
1897

873 235.47 M.
942 769,37 „
999 583,99 „

1026 600,87 „
^. . 1116 732,10 „

In der Erläuterung zum Etat für die Etatsjahre 1897 und 1898 sind bereits
die Ursachenangegebenworden, welche,ohne ein Fortschreiten der Verarmung der
Bevölkerungzu bedeuten,zu einer Vermehrungder Landarmenkostenführten. Maß¬
nahmen der Gesetzgebungund der Verwaltung, sowie das Verhältniß zu Elsaß-
Lothringen haben seitdemwieder zu einer Steigerung der Landarmenlasten geführt.
1. Die Novelle vom 12. März 1894, betreffenddie Abänderung des Reichsgefetzes

über den Unterstützungswohnsitzvom 6. Juni 1870, welchedurch Herabsehung
der Altersgrenze für den Verlust des Unterstützungswohnfitzesvon 24 auf 18
Jahre, sowie die fernere Bestimmung, daß der Landarmenuerband die Kosten
zu tragen hat in allen Fällen, in welchenein endgültig verpflichteterArmen-
uerband nicht ermittelt werden kann, hat eine Verschiebungder Armenlasten
zu Unguusten der Landarmenverbände herbeigeführt, die sich fortgesetztsteigert,
weil der Zugang stets wächst,während bei dauernden Pflegefällen ein wesent¬
licher Abgang noch nichtzu verzeichnenist,
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Landarmenwesen.
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Titel. Ausgabe.
Betrag
für die

Etntsjlch«
188!) und

1800

Uebertrag 1178 036

Betrag
für die

Gtatsjlchre
1897 und

1888

1107 036

III. l 1. Zur Verzinsungund Tilgung des dem Kuratorium der Ar¬
beiterkolonieLühlerheim und dem RheinischenVerein für
katholischeArbeiterkolonienvon der Landesbankder Nhein-
vrovinz gewährtenDarlehens von 200 000 M .....

2. Zuschuß an das Kuratorium für Lühlerheimund an den
RheinischenVerein für katholische Arbeiterkolonien. . .

3. Zur Verzinsungund Tilgung des von der Landesbankder
Nheinvrovinz für die Erwerbung und den Ausbau der
Anstalt Urft für eine ArbeiterkoloniegewährtenDarlehens
von 99200 Mark abzüglichder Pacht für die Anstalt .

Summe der Ausgabe
Die Einnahme betragt

Valancirt.

10 000

20 000

3 464

1211500

1211500

10 000

20 000

3 464
1140 500
1140 500

Landarm enwesen.
35?

Mithin jetzt

mehr weniger
KemelKnngen.

71000

71000

71000

Diese Steigerung wird veranschlagt zu .......20 000 M.
2. Durch das Reichsgesetz vom 26, Juli 1887, betreffendden Sernis-

tnrif, sind uom 1. April 1897 ab eine Reihe von Ortsarmeuuer-
bänden m eine höhere Seruisllasse «ersetzt worden und erhalten
für vorübergehend unterstützte landarme Personen an Kur- und
Pflegelosten uom genannte,! Tage ab anstatt 8N Pf. künftig 1 M.
pro Tag.

Die Mehrausgabe beträgt rund.......... 1 000 „
8. Durch Beschlußdes 40. RheinischenProuinziallanbtages uom 16.

März 1897 sind die Pflegekostenfür die in den Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten untergebrachten Geisteskrankenuom 1. April
1807 ab von 1,20 M. auf 1,35 M. erhöht worden.

Die Mehrausgabe hierfür beträgt für das Jahr .... 2000N „
4. Durch Beschluß des Prouinzialausschusses uom 16. März 1897

sind die Zinsen für Darlehen, welche einzelnePriuat-Irrenanstalten
bei der Landesbank der Nheinprouinz aufgenommen haben, auf
Prouinzialfonds übernommenworden. Der Antheil des Rheinischen
Lllndarmenverbcmdeshieran beträgt rund ........1 600 „

5. Durch Beschluß des Prouinzialausschusses uom 17/18. Mai 1898
sind die Pflegekostenfür die in der Privat-Irrenpflegeanstalt zu
Waldbroel untergebrachtenGeisteskrankenvon 1,20 M. auf !,25 M.
erhöht worden. Die Mehrkostenbetrugen 1897 rund .... 400 „

6. Die Ausweisungenaus Elsaß-Lothringenhabenin den letzten Jahren
an Zahl erheblich zugenommen. Die Mehrausgabe gegen das
Otatsjahr 1896 betrug im Gtatsjahre 1897........__ 18 000 „

Summe 61000 U.

Laut Beschluß des 33. RheinischenPromnziallandtaa.es uom 17. Dezember 1888 soll
das Darlehen aus Landnrmenmitteln mit 4°/° verzinst und mit 1°/» jährlich ge¬
tilgt werden.

Der Zuschuß ist vorläufig nur bis zum 81. März 1899 bewilligt.
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